
UV Cleaner
Reinigt mit UV-Öl verunreinigte Werkzeuge und
Maschinen
Cleaner for UV-Oils dient zur wirksamen Reinigung von Industriewerkzeugen
und Maschinen, die mit UV-härtenden Flüssigkeiten oder Stoffen verunreinigt
wurden. Er maximiert die Produktivität und sorgt für eine kürzere
Anlaufphase und erstklassige Ergebnisse, da keine Öl- oder Farbrückstände
den Prozess beeinflussen. Darüber hinaus halten Werkzeuge und Maschinen
länger, wenn sie nach Gebrauch sorgfältig gereinigt werden. Die Reinigung
muss vor dem Aushärten des Öls durch UV-Licht erfolgen.

Äußerst wirksame Reinigung
Hervorragende Entfernung von UV-härtenden Ölen
Problemlos zu verwenden
Steigert die Produktivität
Trägt zu längerer Haltbarkeit von Werkzeugen und Maschinen bei

Anwendungsbereich Zum Reinigen von Walzen, Bürsten und Farbspritzausrüstung Für alle Arten
von Metall geeignet.

Arbeitsbeschreibung Behandlung
0

Trockenzeit

Technische Daten 0.85-0.90 g/ml.Dichte:

3 JahreHaltbarkeit:

FarblosFarben:

10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht
erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl
lagern.

Lagerung:

25Verpackung:

Pflege und
Folgeprodukte
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen
Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von
WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des
Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als
Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds,
Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA
Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.
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